
KVJS 

Lindenspürstraße 39 

70176 Stuttgart 

 

 

Telefon: 0711 6375-0 

Telefax: 0711 6375-651 

www.kvjs.de 

 

 

Landesbank Baden-Württemberg 

IBAN DE14 6005 0101 0002 2282 82 

BIC SOLADEST600 

Dezernat 2 

Soziales 

 

 

Rückfragen bitte an: 

Irmgard Fischer-Orthwein 

Tel. 0711 6375-583 

Irmgard.Fischer-

Orthwein@kvjs.de 

 

  

 

Rundschreiben-Nr. 

64/2023 
 

22. Mai 2023 

KVJS- Postfach 10 60 22, 70049 Stuttgart 

Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg 

Sozialdezernate 

 

Landkreistag Baden-Württemberg 

Städtetag Baden-Württemberg 

 

Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. 

 

Herrn Walter Böttiger, Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 

Baden-Württemberg 

 

Frau Simone Fischer, Beauftragte der Landesregierung für die Belange von  

Menschen mit Behinderungen 

 

 

 

 

Abschlussbericht der Projekte „Neue Bausteine in der Eingliederungshilfe 2019-2022 – 

Wissen, was wirkt! Wirkungsorientierung in der Eingliederungshilfe“  

Anlage 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

anbei erhalten Sie den Abschlussbericht der Neuen Bausteine Eingliederungshilfe, die sich 

von 2019-2022 mit der Wirkungsorientierung der Eingliederungshilfe befasst haben.  

 

Das BTHG fordert eine umfassende Wirkungsorientierung der Eingliederungshilfe: 

• Die Eingliederungshilfe soll eine wirksame Teilhabe fördern (§ 90 (1) SGB IX)  

• der Gesamtplan dient der Steuerung, Wirkungskontrolle und Dokumentation des 

Teilhabeprozesses und enthält auch Maßstäbe und Kriterien der Wirkungskontrolle 

(§ 121 SGB IX) 

• In den Leistungsvereinbarungen sind Inhalt, Umfang und Qualität einschließlich der 

Wirksamkeit der Leistungen zu regeln (§ 125 SGB IX) 

• Auf der Grundlage des § 128 SGB IX erfolgen Wirtschaftlichkeits- und Qualitäts-

prüfungen einschließlich der Wirksamkeit, soweit Anhaltspunkte bestehen, dass ein 

Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten nicht erfüllt. 
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Zu diesen gesetzlichen Anforderungen gibt es bislang noch keine allgemein anerkannten 

Kriterien und Instrumente zur Messung der Wirksamkeit von Leistungen. Genau darauf zielte 

der KVJS mit seiner Modellförderung der Neuen Bausteine 2019-2022 ab.  

 

Mit dem beigefügten Abschlussbericht stellen die Projektbeteiligten des Landkreises 

Heilbronn, der Stadt Ulm zusammen mit der wissenschaftlichen Begleitung des Instituts für 

angewandte Sozialwissenschaften die Erfahrungen und Ergebnisse vor.  

 

Wir danken allen Projektbeteiligten herzlich für das Engagement und die erarbeiteten 

Ergebnisse, die am 17.05.2023 bei unserem Fachtag Wirkungsorientierung auf großes 

Interesse stießen. Die erarbeiteten Instrumente stehen als offene Dateien zur Verfügung. Die 

Links zum Download finden Sie im beigefügten Abschlussbericht im Anhang auf Seite 110. 

 

Gedruckte Exemplare der Publikation erhalten Sie über Frau Manuela Weissenberger, Tel: 

0711 6375-307 oder Sekretariat21@kvjs.de . 

 

Wir hoffen, dass der Abschlussbericht hilfreiche Informationen für Ihre Arbeit enthält, und 

freuen uns über Ihre Anregungen und Erfahrungen sowie über den weiteren Austausch zur 

Wirkungsorientierung in der Eingliederungshilfe.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Frank Stahl  
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